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§ 1 Beitragshöhe
(1) Die Mitgliederversammlung setzt 
den Mitgliedsbeitrag fest. Er beträgt 
125,00 Euro jährlich.
(2) Mitglieder in der Ausbildung (Stu-
dium und Referendariat) zahlen einen 
ermäßigten Mitgliedsbeitrag in Höhe 
von 40,00 Euro jährlich.
(3) Auf Antrag wird der Mitglieds-
beitrag auf 60,00 Euro jährlich ermäßigt, 
wenn
n das Mitglied aus Krankheitsgründen 

dauerhaft aus dem Erwerbsleben 
ausgeschieden ist oder

n das 65. Lebensjahr vollendet hat.
(4) Auf Antrag wird der Mitgliedsbei-
trag auf 100,00 Euro jährlich ermäßigt, 
wenn gleichzeitig die Mitgliedschaft in 
einem Verein oder Verband besteht, der 
aufgrund der Zugehörigkeit seines Mit-
glieds zum Deutschen Juristinnenbund 
ebenfalls eine Ermäßigung gewährt. 
Die Gegenseitigkeit wird durch Be-
schluss des Bundesvorstands festge-
stellt.
(5) Über die Anträge nach § 1 Abs. 3 
und 4  entscheidet die Schatzmeisterin.

§ 2 Entstehen und Fälligkeit des  
 Mitgliedsbeitrags
(1) Der Mitgliedsbeitrag entsteht zum 
1. Januar eines jeden Jahres. Er ist spä-
testens bis zum 28. Februar des Jahres 

scheiden die Präsidentin und die Schatz-
meisterin.

§ 4 Verfahren bei  
Beitragsermäßigungen

(1) Studentinnen werden für 5 Jahre, 
Referendarinnen für 3 Jahre mit dem 
ermäßigten Beitrag nach § 1 Abs. 2 ge-
führt. Nach Ablauf dieser Zeit wird au-
tomatisch der Beitrag nach § 1 Absatz 
1 erhoben, es sei denn, es wird vor Ab-
lauf des Zeitraums, d.h. bis zum 31. 
Dezember des entsprechenden Jahres, 
ein Antrag auf Verlängerung gestellt 
mit der Begründung, dass die Ausbil-
dung noch fortdauert.
(2) Ein Erlass nach § 3 Abs. 1 wird 
grundsätzlich nur für 2 Jahre gewährt. 
In dem Antrag sind die für die Ermäßi-
gung maßgebenden Tatsachen glaub-
haft zu machen (beispielsweise durch 
Beifügung entsprechender Unterlagen). 
Nach Ablauf von 2 Jahren wird auto-
matisch der Beitrag nach § 1 Absatz 1 
erhoben, es sei denn, es wird vor Ab-
lauf des Zeitraums, d.h. bis zum 31. 
Dezember des entsprechenden Jahres, 
ein neuer Antrag auf Beitragsermäßi-
gung gestellt. 

§ 5 Inkrafttreten
Diese Beitragsordnung tritt am 1. Janu-
ar 2008 in Kraft.

zu zahlen, sofern keine Ermächtigung 
zum Lastschrifteinzug erteilt wurde.
(2) Im ersten Jahr der Mitgliedschaft ent-
steht kein Mitgliedsbeitrag. Im folgenden 
Jahr wird der nach § 1 fällige Beitrag er-
hoben. Mitglieder, die am oder nach dem 
1. Juli beigetreten sind, zahlen im Folge-
jahr den halben Beitrag nach § 1.
(3) Die Ehrenmitgliedschaft ist bei-
tragsfrei.

§ 3 Billigkeitsmaßnahmen
(1) Auf Antrag wird der Mitgliedsbei-
trag erlassen, wenn 
n das Einkommen des Mitglieds einen 

Betrag nicht übersteigt, der den 
Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes im Sinne der §§ 20 
bis 22 SGB II (Arbeitslosengeld II) 
entspricht, oder

n das Mitglied eine selbständige, 
hauptberufliche Tätigkeit aufgenom-
men hat und deshalb einen Grün-
dungszuschuss gemäß § 57 SGB III 
erhält.

 Über den Antrag entscheidet die 
Schatzmeisterin.

(2) In Härtefällen kann der Mitglieds-
beitrag gestundet oder für einen befri-
steten Zeitraum ganz erlassen werden. 
Die Gründe für das Vorliegen eines 
Härtefalles sind in einem Antrag glaub-
haft zu machen. Über den Antrag ent-
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